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Art. 74  Gewässer 
 
¹ Die Gewässer und ihre GewässerräumeUfer sind im Sinne von Art. 17 RPG geschützt. Für 
Nutzung und Bewirtschaftung gelten die Vorschriften der eidg. Gewässerschutzgesetzge-
bung. Für Wasserbau und Gewässerunterhalt gelten die kantonalen Vorschriften.  
 
² Jede Bewirtschaftung oder Veränderung ist bewilligungspflichtig. Bei der Prüfung von Bau-
gesuchen am Rhein wird der Bericht «Unser Rhein – seine Ufer»2) als Richtlinie beigezo-
gen. 
 
3 Die Gewässerabstandslinien legen die Abstände für Bauten und Anlagen fest. Innerhalb 
dieser Linien gelten die Gestaltungs- und Bewirtschaftungsvorschriften der eidg. Gewässer-
schutzgesetzgebung.  
 
4 Die im Zonenplan definierten eingedolten Bachverläufe ohne Gewässerabstandslinien sind 
von den Gewässerabstandsvorschriften ausgenommen. Die Leitungen dürfen nicht überbaut 
werden. Der Zugang zu den Leitungen muss zu jedem Zeitpunkt gewährleistet sein. 
 
5 Eine standortgerechte Uferbestockung ist von den Anstössern zu dulden. Bei revitalisierten 
Gewässerabschnitten 3. Klasse sind die Gemeinden für Unterhalt und Pflege zuständig, in 
allen übrigen Fällen bei Gewässern 3. Klasse die Grundeigentümer.  
 
6 Bei stehenden Gewässern mit einer Fläche von weniger als 5‘000 m2, die keine Gewässer-
abstandslinien aufweisen, gilt für Bauten und Anlagen ein Abstand von mindestens 5 Metern 
ab Uferlinie. Die Vorschriften der eidg. Gewässerschutzgesetzgebung für Nutzung und Be-
wirtschaftung kommen hier nicht zur Anwendung. Ausgenommen von den Abstandsvor-
schriften sind Schwimmbäder und Kleinstgewässer wie zum Beispiel Weiher und derglei-
chen. 
 

 

 

Erläuterungen: 
Kursiv: bestehend in der heutigen Bau- und Nutzungsordnung 

Normal: wird neu in der Bau- und Nutzungsordnung aufgenommen 

Durchgestrichen: wird aus der Bau- und Nutzungsordnung entfernt 


